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Beilage zu Nr » 1L2 der Karlsruher Zeitung .
Sonntag , 11 . Mai 1884 .

Badischer Landtag .
* Karlsruhe , 9 . Mai . Ausführlicher Bericht über die'72 . öffentliche Sitzung der Zweiten Kammer .
Zunächst berichtet der Abg . Roßhirt , daß die Kom¬

mission dem in der gestrigen Sitzung von den Abgg .
Junghanns , Edelmann , Käst eingereichten Amendement
zustimme und es als Zusatz zu 8 1 deS Gesetzesentwur¬
fes zur Annahme dem Hohen Hause empfehle . Die Kom¬
mission sei von Anfang an , ebenso wie der Autor des
Entwurfes , der Ansicht gewesen , es sei ein Kauf - oder
Tauschvertrag während der Reuefrist gleich einem suspen¬
siv bedingten Rechtsgeschäft während Schwedens der Be¬
dingung aufzufassen und habe eine hierauf bezügliche Be¬
stimmung in den Entwurf nur deswegen nicht ausgenom¬
men , weil sie geglaubt habe , daß diese Auffassung des
Reuerechts im Hinblick auf unser bürgerliches Gesetzbuch
sowie das Handelsgesetzbuch Art . 339 als feststehend an¬
genommen werden dürfe, ' in ähnlicher Weise verhalte es
sich mit dem ersten Absätze des Amendements bezüglich der
Berechnung der Reuefrist ; auch diese Berechnung würde
nach Meinung der Kommission keine Schwierigkeiten be¬
reitet haben , da eS ja an festen Regeln über die Berech¬
nung der Fristen nicht fehle . Wenn aber das Haus diese
Bestimmungen des Amendements im Interesse größerer
Klarheit und um Kontroversen zu vermeiden für wünschens -
werth halte , habe die Kommission gegen deren Aufnahme
in das Gesetz nichts einzuwenden .

Abg . Junghanns : Der 8 1 gebe eine Garantie , daß
so wichtige Verträge , wie die in Frage stehenden , ohne
Uebereilung und mit ernstem Willen abgeschlossen werden ,
ohne die Mündlichkeit der Vertragsabschließung zu be¬
seitigen . Redner freut sich , daß einge Hauptstreitigkeiten ,
zu welchen die ursprüngliche Fassung des § 1 Anlaß ge-
gegeben habe , durch das Amendement beseitigt seien . Das
Gesetz nehme denjenigen , die sofortige Gebundenheit durch
den Vertrag wünschen , die Mittel hiezu nicht (vergl . 8 2 ) ;
das Gesetz werde segensreich wirken , weßhalb Redner
um Annahme des Z 1 nebst den Zusätzen des Amende¬
ments bitte .

Abg . v . Feder : Seiner Ansicht nach enthalte das
Amendement eine Verschlechterung des Gesetzentwurfes ,
namentlich in soweit dasselbe das Reuerecht als nach Art
einer Suspensivbedingung wirkend erkläre ; denn nach die¬
ser Auffassung der Wirkung des Rücktrittsrechts müsse
man sagen , daß bis zum Ablauf der Frist gar nichts vor¬
handen , also auch ein Rücktritt nicht möglich sei . Ferner
blieben auch jetzt noch eine Reihe von Fällen , die sehr
geeignet , Meinungsverschiedenheiten hervorzurufen , unent¬
schieden , so z . B . wenn ein Kauf - oder Tauschvertrag
ivtor ab86nt68 oder durch Bevollmächtigte abgeschlossen
werde . Wird gegen den § 1 stimmen .

Abg . Kiefer : Der Herr Vorredner sei allzu geschickt
im Auffinden von Schwierigkeiten , er sei aber ein prin¬
zipieller Gegner alles dessen , was zu Gunsten der bäuer¬
lichen Bevölkerung geschehe ; reaktionäre Bestrebungen
werde Redner auch niemals gutheißen , hierzu gehöre
über der vorliegende Gesetzesvorschlag nicht , der vielmehr
bestimmt sei, einem tief und allseitig empfundenen Bedürf¬
nisse abzuhelfen . Im einzelnen müsse er dem Abg . v .
Feder gegenüber feststellen , daß auch ein suspensiv bedingtes
Rechtsgeschäft ein Vertragsverhältniß begründe und nicht
«in nichts sei .

Abg . v . Neubronn : Wenn er die jetzt in dem Amen¬
dement enthaltenen Bestimmungen nicht in seinen Entwurf
ausgenommen habe , so sei dies in der Annahme der
Selbstverständlichkeit derselben geschehen . Ob man das
Rücktritlsrecht als Suspensiv - oder als Resolutivbedingung
auffasse , mache bezüglich der Wirkung keinen Unterschied ,
in beiden Fällen sei die Wirkung eben die , daß das
Rechtsgeschäft beseitigt ist ; anders verhalte es sich während
Schwedens der Bedingung , im Hinblick auf dieses Stadium
des Rechtsgeschäfts scheine Redner allerdings die Auf¬
fassung des Rücktrittsrechts als einer suspensiv wirkenden
Bedingung dem Grundgedanken desselben entsprechender ;
wenn ferner der Abg . v . Feder behauptet habe , daß diese
Auffassung des Reuerechts einen unerträglichen Schwebe¬
zustand Hervorrufe , so übersehe derselbe vollständig , daß
ganz das Gleiche bei jedem unter einer Bedingung abge¬
schloffenen Vertrag eintritt , und daß auch dann , wenn
wan das Reuerecht ganz aufgibt und statt dessen die be¬
treffenden Verträge an bestimmte Formen , schriftliche Ab¬
fassung , notarielle Beurkundung , Grundbucheintrag u . s . w . ,
bindet , während einer längeren oder kürzeren Frist ein
Schwebezustand stattfinder , da die Erfüllung der Form¬
vorschrift zeitlich der Willenseinigung der Parteien noth -
wendig nachgehen muß . Das vorliegende Gesetz beab¬
sichtige nur , ein Kriterium für die Ernstlichkeit des Ver¬
tragswillens zu schaffen , ob man als solches das Rück - !
trittsrecht oder die Erfüllung bestimmter Formvorschriften
annehme , sei an sich einerlei ; aus den schon mehrfach ent¬
wickelten Gründen habe die Kommission sich für das Rück -
tnttsrecht entschieden und bitte Redner das Hohe Haus ,
derselben zu folgen und den 8 1 nebst den Zusätzen des
Amendements anzunehmen .

Abg . Pflüger ist gegen das Gesetz , das nur noch mehr
Prozesse als früher veranlassen und dem Bauer nichts
helfen werde .

Abg . Mays meint , schon das Wort Rücktrittsrecht ,
Reuerecht deute eine Resolutivbedingung an ; es habe auch

den Eindruck gehabt , daß man in den Verhandlungen der
vorhergehenden Tage fast allgemein das Reuerecht als reso -
lutiv wirkende Bedingung aufgefaßt habe ; jetzt werde es
auf einmal von der Kommission als Suspensivbedingung
erklärt , dies begründe aber eine so ttes greifende Aende -
rung der Beurtheilung , daß Redner Bedenken aufstiegen ,
ob es rathsam fei , schon heute zur Abstimmung über den
Entwurf zu schreiten ; er seinerseits werde sich vielmehr
sreuen , wenn von irgend einer Seite ein Antrag aus Ver¬
tagung der Beschlußfassung gestellt werden würde , und sich
demselben unbedingt anschließen .

Abg . v . Feder verwahrt sich gegen die Behauptungen
des Abg . Kiefer , als ob ihm ( Redner ) das Interesse und
die Wohlfahrt der bäuerlichen Bevölkerung weniger am
Herzen liege als irgend einem anderen Mitglied « dieses
Hohen Hauses ; er habe nur davor gewarnt , ohne absolut
zwingende Gründe an der Civilgesetzgebung zu rütteln ,
solche lägen aber hier nicht vor .

Der Berichterstatter Abg . Roßhirt wendet sich zunächst
gegen die Bedenken des Abg . v . Feder , daß auch das
Amendement noch eine Reihe von Fällen unentschieden
lasse , so namentlich wenn die betreffenden Verträge inter
absentes , oder durch Bevollmächtigte abgeschlossen werden ;
hier wisse jeder Richter , wie zu entscheiden . Was die
Auffassung des Reuerechts als Suspensivbedingung an¬
lange , so sei der Kommissionsbericht absichtlich nicht auf
die Frage eingegangen , wie dasselbe zu behandeln sei ,
wenn man es als Bedingung auffaßt ; nun aber , nachdem
die Analogie der Bedingung hineingezogen worden , handle
es sich nicht um die Wirkungen der Bedingung , denn diese
werden im Ganzen dieselben sein , sondern um den Rechts¬
zustand während Schwedens der Bedingung , und hier sei
die Auffassung des Reuerechts als Suspensivbedingung
vorzuziehen .

In der nunmehr erfolgenden Abstimmung wird der 8 1
mit den Zusätzen des Amendements angenommen .

Vor dem Eintritt des Hauses in die Diskussion über
den 8 2 erhält der Berichterstatter das Wort : Die
erste Aenderung des 8 2 durch die Kommission sei lediglich
eine Fassungsänderung gewesen ; zu den in dem Entwurf
vorgesehenen drei Fällen , in welchen das Reuerecht weg¬
fällt , habe das Amendement der Abgg . Junghanns , Wacker ,
Käst und Lohr noch zwei weitere hinzugefügt , um dies¬
bezüglichen , von verschiedenen Seiten des Hauses geäußerten
Wünschen zu entsprechen . Die Kommission habe gegen
diese Erweiterung der Ausnahmen des 8 2 nichts einzu¬
wenden und bitte das Hohe Haus um Annahme des 8 2
in seiner nunmehrigen Fassung .

Abg . Winterer : Da er ein Gegner des Gesetzes über¬
haupt sei , könne ihm auch Inhalt und Fassung des 8 2
gleichgiltig sein ; er wolle nur auf die Inkonsequenz auf¬
merksam machen , deren sich der Entwurf durch den 8 2
schuldig mache ; im 8 1 werde das Prinzip des Reuerechts
aufgestellt : 5 Tage lang solle jeder Kontrahent sich über¬
legen dürfen , ob er bei dem abgeschlossenen Vertrag be¬
harren wolle , erst nach 5 Tagen soll der Bertragswille
reif sein , wie könne dann die notarielle Beurkundung oder
der Grundbucheintrag hieran etwas ändern ? Das Gesetz
sei ein Armuthszeugniß für die ganze ländliche Bevöl¬
kerung , in deren Namen Redner gegen dasselbe energisch
protestiren müsse .

Abg . Röttinger kann einen Widerspruch zwischen 8 1
und 8 2 nicht entdecken : das Gesetz finde eine Garantie
für die reifliche Ueberlegung bei der Abschließung der
betreffenden Verträge theils in der Gewährung einer Frist
zu nochmaliger Prüfung des Geschäftes , theils in der Er¬
füllung gewisser Förmlichkeiten . Wenn nun auch Redner
die Regel des 8 1 um so annehmbarer werde , je mehr
sie durch Ausnahmen durchbrochen werde , so müsse er
sich doch gegen die jetzige Ziff . 4 des 8 2 (protokollarische
Feststellung des Vertrags auf dem Rathhause vor dem
Bürgermeister , dem Rathschreiber und einem Gemeinde¬
rath ) erklären ; hier sei das Gemeinderaths - Mitglied über¬
flüssig ; denn wie bei den Grundbuch -Einträgen das „ ver¬
sammelte "

Gewährgericht thatsächlich nur den dem Bürger¬
meister und Rathschreiber oder gar nur dem letzteren
gebildet werde , so werde es hier auch kommen , daß in
der Praxis nach und nach das Gemeinderaths - Mitglied
wegfüllt ; bezüglich des weiteren Zusatzes in Betreff der
unter der Städteordnung stehenden Städte meint Redner ,
daß , da jenes Dreimännerkollegium der dir . 4 des 8 2
als ein verkleinertes Gewährgericht zu betrachten sei , in
den Städten , wo der Grund - und Pfandbuch -Führer das
Gewährgericht repräsentirt , die protokollarische Feststellung
des Vertrags vor diesem genügen dürfte ; jener Zusatz sei
daher überflüssig und wieder zu streichen .

Abg . Kiefer : Der Widerspruch , den der Abg . Winterer
zwischen dem 8 1 und 8 2 entdeckt habe , sei in Wahrheit
nicht vorhanden : 8 1 stelle das Prinzip des Rücktritts¬
rechts auf ans agrarpolitischen Gründen , angesichts der
gemachten Erfahrungen wolle man gewisse krankhafte
Erscheinungen bei Liegenschaftsveräußerungen beseitigen ;
weiter als die Krankheit fordert , dürfe man freilich nicht
gehen , dies könne aber auch von dem Gesetzentwurf nicht
behauptet werden . Soweit nun eine dem Gesetzgeber
genügend erscheinende Kontrole dafür vorhanden ist , daß
den Veräußerungsgeschäften eine ruhige , sorgfältige Ueber¬
legung vorausgeht , sei es nur logisch , wenn hier das
Prinzip des 8 1 aussetze . Was die Bestimmung der Ziff .
4 des 8 2 betreffe , so werde es dem Bürgermeister in

vielen Fällen , namentlich wo es ihm an reicheren Er¬
fahrungen gebricht , lieb sein , noch einen Gemeinderathneben sich zu haben .

Abg . Nopp : Durch die Erweiterung der Ausnahmendes 8 2 seien die Bedenken beseitigt , die für ihn bis dahinder Annahme des .Gesetzes entgegengestanden , jetzt erwarte
er gute Wirkungen von demselben . Die Ziff . 4 des 8 2
ist nach Redners Meinung überflüssig , weil schon in Ziff . 2
enthalten , wenn die Parteien doch einmal auf das Rath¬
haus vor den Bürgermeister und Rathschreiber kämen ,könnten sie auch gleich den Grundbuch - Eintrag bewirken
lassen .

Abg . v . Neubronn kann nur , wie schon die Abg .
Röttinger und Nopp gethan , betonen , daß die Ausnahmendes 8 2 keineswegs im Widerspruch zu dem Prinzip des
8 1 stehen , sich vielmehr durchaus harmonisch an den Grund¬
gedanken und den Zweck des Gesetzes anschließen . Das
württembergifche Landrecht unterscheide sich von dem vor¬
liegenden Gesetzesentwurf nicht dadurch , daß es kein
Reuerecht kenne , sondern dadurch , daß es keine Ausnahmen
von demselben zulasse , welche Thatsache logischer Weise dem
Abg . Winterer als einem Gegner des Prinzips des Ent¬
wurfes letzteren gerade annehmbar machen müsse . Was
den mit so großer sittlicher Entrüstung ausgesprochenen
Protest des genannten Abg . betreffe , so könne Redner von
sich sagen , daß ihm die Bedürfnisse des Bauernstandes
vollauf bekannt seien ; auch falle das Gewicht der Meinung ,von Männern , wie der Unterzeichner des Entwurfes mit
Recht schwerer in die Waagschale als die Ansicht des Herrn
Abg . Winterer , der in städtischen Angelegenheiten mehr zn
Hause sein dürfte . Zu einem Protest gehöre eine Legi¬timation und diese könne nicht durch eine Steigerung der
Stimme zur größten menschlichen Leistungsfähigkeit ersetztwerden . (Heiterkeit .)

Abg . Frech begreift nicht die Abneigung gegen den
Entwurf , der zweifellos und in zweckentsprechender Weise
vielfachen Mißstünden abhelfen werde und durchaus kein
Armuthszeugniß für die ländliche Bevölkerung sei . Im
Einzelnen sei , wie schon Abg . Nopp bemerkt , Ziff . 4 des
8 2 wegen der Ziff . 2 des gleichen Paragraphen entbehr¬
lich ; im Uebrigen seien durch die Zusätze wirkliche Ver¬
besserungen des Gesetzes erzielt worden .

Abg . Blattmann ist gegen die Zuziehung des Ge¬
meind eraths -Mitglieds in Ziff . 4 8 2 , weil eine unnöthigeund unwürdige Kvntrolirung des Bürgermeisters enthaltend .

Abg . Käst bestreitet diese Behauptung des Vorredners ,das Gemeinderaths -Mitglied sei nur als Urkundsperson bei¬
gezogen .

Abg . Junghanns bestätigt die Bemerkung des Abg .
Käst , kann aber nicht zugeben , daß Ziff . 4 8 2 wegen
Ziff . 2 überflüssig sei , der Grundbuch -Eintrag müsse vor
dem ganzen Gemeinderath als Gewährgericht bewirkt
werden , sei statt dessen vielfach nur der Bürgermeister und
der Rathschreiber oder gar nur letzterer anwesend , so seidies eben ungesetzlich und daher kein Grund , die eine Er¬
leichterung enthaltende Bestimmung der Ziff . 4 8 2 zu be¬
seitigen .

u,p jltl , ouzug vev Mmemoeralys -
Mitglieds im Falle der Ziff . 4 8 2 .

Nach einigen persönlichen Bemerkungen der Abg . Kiefer ,
Schneider (Mannheim ) und Edelmann erhält zum Schluffeder Berichterstatter das Wort , der nochmals für die
Beibehaltung des Gemeinderaths -Mitglieds in Ziff . 4 8 2
und des weiteren Zusatzes in Betreff der der Städteord¬
nung unterstehenden Städte eintritt . Der 8 2 wird hier¬
auf in allen seinen Ziffern angenommen , ebenso , und zwar
ohne Diskussion , die 88 3 — 5 ; in der namentlichen Ab¬
stimmung über das ganze Gesetz sind 26 Stimmen für ,21 Stimmen gegen dasselbe .

Präsident Lamey übernimmt den Vorsitz , am Regie¬
rungstische nehmen Platz : Staatsminister Turban und
Ministerialdirektor Geh . Rath . Eisenlohr . Den zweiten
Gegenstand der Tagesordnung bildet die Berathung des
Kommissionsberichtes über den Gesetzesentwurf , die Ver¬
waltungsrechtspflege betr . Vor Eröffnung der General¬
diskussion erhält das Wort :

Der Berichterstatter Abg . Kiefer : Als in Beginn der
60r Jahre eine durchgreifende Reform unserer Verwal¬
tung in Angriff wurde , war dies eine Neuerung , nicht in
wissenschaftlicher Beziehung , denn die Wissenschaft hatte
damals das Bedürfniß einer Umgestaltung bereits erkannt
und ausgesprochen , aber in legislatorischer Beziehung , in¬
dem man sich entschloß , den bureaukratischen Ueberliefe -
rungen zu entsagen und die Forderungen der Verwal -
tungsrechts -Pflege voll und rückhaltslos durchzuführen ; den
ersten Schritt einer organischen Verwirklichung dieser Auf¬
gabe hat unser Heimathstaat in dem Organisationsgesetz
vom 5 . Oktober 1863 vollzogen . Von den andern deutschenStaaten hat Preußen , nachdem die großen Gedanken der
Stein '

schen Periode in der Folgezeit in Vergessenheit ge -
rathen waren , in seiner Gesetzgebung aus den Jahren
1872,1876,1882 aufdem Gebiete des Berwaltungsrechts und
der Berwaltungsrechts -Pflege große Erfolge erzielt , unsere
Gesetzgebung der 60r Jahre vielfach überholt und so für die
Reform derselben nun ein beachtenswerthes Vorbild ge¬geben . In eigenthümlicher Weise hat Württemberg alte
Institutionen benützt , es erfreute sich stets einer starken
Entwickelung der ständischen Verhältnisse , daneben aucheiner hohen Staatsautorität , die in dem „ Geheimen Rath "
ihren Ausdruck sand ; dieser letztere wurde im Laufe der



Zeit Administrativbehörde und auch in der Verfassung
Württembergs noch als Organ der Verrvaltungsrechts -Pflege
beibehalten ; erst in neuerer Zeit ist an seine Stelle der

Verwaltungs -Gerichtshof getreten .
Auf die Frage der Kompetenzbestimmung übergehend ,

begrüßt der Berichterstatter mit Genugthuung die durch
den Gesetzesvorschlag beabsichtigte , erhebliche Erweiterung
der Kompetenz der Verwaltungsgerichte gegenüber dem

Gesetze von 1863 , indem jetzt auch gegen polizeiliche Ver¬

fügungen , die bestimmte Rechte verletzen, sowie gegen An¬

ordnungen , durch welche die Staatsbehörden die Organe
der Selbstverwaltung zu Leistungen anhalten , den Betrof¬
fenen der Rechtsweg an die Verwaltungsgerichte eröffnet
wird . Die Frage , ob die Gerichtszuständigkeit durch Auf¬
stellung eines das Gebiet der Verwaltungsrechts - Pflege
dem Verwaltungs - und Privatrechts - Gebiet abgrenzenden
allgemeinen Grundsatzes oder in der bisherigen Me¬

thode durch Einzelzuscheidung (Enumeration ) zu
vollziehen sei , hat der Regierungsentwurf in letzterem
Sinne entschieden und die Kommission sich ihm hierin an¬

geschloffen, von der Ucberzeugung ausgehend , daß die an

sich so werthvolle Bereicherung der Zuständigkeit der mit

Trägern des Ehrenamtes besetzten ersten Instanz nur in
der Form der Enumeration möglich war und daß die in

Z 4 Ziff . 1 und 2 des Entwurfs enthaltenen Kategorien
erweiterter Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes und

dessen hierdurch in erheblichem Umfange sich ausbreitende

Wirksamkeit zur Erfüllung all ' der Aufgaben und Anfor¬
derungen genüge , welche an unsere heutige Verwaltungs -

rechtS -Pflege gestellt werden können.
Mit gutem Grunde wird insbesondere auch der Fort¬

bestand der verwaltungsgerichtlichen Thätigkeit des Be -

zirkSraths als werthvoll bezeichnet. Die Ausübung dieser
Richterthätigkeit durch angesehene Männer aus dem Volke
wird keinem Beurtheiler mißfallen , der in der Thätigkeit
der Geschworenen und Schöffen schätzbare Einrichtungen
der Rechtspflege des Staates sieht und überhaupt mit dem

Grundgedanken der Erfüllung richterlicher Funktionen der

Staatsverwaltung , auf dem Gebiete der Administration
und der Rechtsprechung durch Kräfte der Selbstverwaltung
einverstanden ist ; auch hat nicht nur die Erfahrung Badens
in der Wirksamkeit seiner Bezirksräthe , sondern auch die
anerkannte Bewährung der gleichartigen preußischen
Kreisausschüsse seit Jahren den weiteren Beweis

geliefert , daß in der Doppelaufgabe der Bezirksräthe —
als Verwaltungs - und Verwaltungsgerichts -

Behörde — eine Erschwerung oder eine wirkliche Ver¬

minderung ihrer Leistungsfähigkeit für die Verwaltungs -

rechts -Pflege nicht hervorgetreten ist.
Endlich ist auch die Art , wie das Verfahren vor den

Verwaltungsgerichten in dem Entwurf geregelt ist , aner¬
kennend hervorzuheben .

Zum Schluffe dankt Redner der Großh . Regierung für
die Gesetzesvorlage , die berufen sei , ein bedeutungsvolles
Glied in dem Bau unseres modernen Rechtsstaates zu
werden .

Zur Generaldiskufsion erhält sodann das Wort :

Abg . Winter er : Auch er begrüße die Vorlage mit

aufrichtiger Genugthuung , da sie von dem Geiste wahrer
Freiheit getragen sei ; schon der Umstand allein scheine ihm
einen großen Vorzug des Entwurfes zu begründen , daß
man erst jetzt , wo der reiche Schatz einer 20jährigen Er¬

fahrung zu Gebote stehe , an eine den Anforderungen der

Jetztzeit entsprechende Umgestaltung des früheren Rechts¬
zustandes herangetreten sei. Die Rollen des Richters
und des Verwaltungsbeamten seien jetzt prinzipiell von
einander geschieden, ohne daß die unentbehrliche Macht
und Autorität der Administrativbehörden darunter leide ;
hierin liege ein großer Fortschritt . Weniger gelungen
scheine ihm der zweite Theil des Entwurfes , das Verfah¬
ren vor den Verwaltungsgerichten betreffend . Hier dränge
sich ihm die Frage auf , ob denn das alte Verfahren sich
nicht bewährt habe , welches dem Betheiligten es so leicht
machte , schriftlich oder mündlich , in Person oder durch
einen Bevollmächtigten , seine Sache zu vertreten ? Der

vorliegende Entwurf führe das Prinzip der Münd¬

lichkeit ein und beschränke die Schriftlichkeit des Verfahrens ;
hier habe offenbar die Regelung des Verfahrens vor den

Amtsgerichten durch die deutsche Civil -Prozeßordnung ein¬

gewirkt , welche Redner dem alten badischen Amtsgerichts -

Verfahren gegenüber für keine Verbesserung halten könne ;
der Richter sei jetzt nicht mehr wie früher der Vertrauens¬
mann der Parteien , der ihnen , den mit der Prozeßfüh¬
rung nicht Vertrauten , erklärend und rathend zur Seite

steht ; dem Prinzip des Parteibetriebs entsprechend trete
er nur auf Anstoß seitens der Parteien in Thätigkeit ;
ähnlich werde es auch in dem Verfahren vor dem Bezirks -

rathe werden , nach dem Entwürfe müsse der Vorsitzende
auf die Einreichung der Klage Termin zur Verhandlung
bestimmen ; die Klage müsse schriftlich angebracht werden ,
was vielfach die Rechtsuchenden nöthigrn werde , einen
Anwalt anzunehmen ; ferner sei früher der Vor¬

sitzende der Referent gewesen , er habe dem Kollegium
die thatsächlichen und rechtlichen Momente des vorliegen¬
den Falles vorgetragen , während jetzt an die Stelle des

Referats durch den Vorsitzenden der Parteivortrag treten

solle, auch dadurch werde häufig die Annahme eines An¬
walts sich vernothwendigen . Endlich habe bisher auch
bei dem Ausbleiben beider Parteien in dem Termine ver¬
möge der Schriftlichkeit des Verfahrens eine Entscheidung
getroffen werden können, während jetzt in einem solchen
Falle das Verfahren beruhen und nur auf Antrag der
erschienenen Partei eine Verhandlung und Entscheidung
der Sache erfolgen solle ; der Beklagte werde sich aber in
«rnem solchen Falle hüten , diesen Antrag zu stellen.

Regierungskommissär Ministerialdirektor Geh . Rath
Eisenlohr : Wenn das Verfahren vor dem Bezirksräthe
nach dem vorliegenden Entwürfe sich so gestalten würde ,
wie der Herr Vorredner es dargestellt habe , so würde

Redner der Erste sein , der sich dagegen erklärte ; allein
der Abg . Winterer habe sowohl das gegenwärtige Ver¬

fahren vor dem Amtsgericht als das künftige vor dem

Bczirksrath allzu schwarz ausgcmalt ; möge immerhin das

Amtsgerichts - Verfahren der deutschen Civil Prozeßordnung
dem alten badischen nicht gewachsen sein, so sei doch auch
in ersterem das Prinzip des Parteibetriebs nicht einseitig
übertrieben , vielmehr der Amtsrichter ausdrücklich ange¬
wiesen, in lebendiger Rede und Wechselrede mit den Par¬
teien auf eine richtige und genügende Gestaltung des Pro¬
zeßstoffes und Stellung der sachdienlichen Anträge hinzu¬
wirken . Auch in dem künftigen Verfahren vor dem Be -

zirksrathe wünsche die Großh . Regierung einen unmittel¬
baren lebendigen Verkehr der Parteien mit dem Bezirks¬
beamten bezw . dem Kollegium und gerade mit Rücksicht
hierauf fordere der Entwurf die Anwesenheit der Parteien ,
sei es in Person , sei es durch Stellvertreter ; die Parteien
sollen selbst im Interesse möglich großer Anschaulichkeit
und leichteren Verständnisses das Streitverhältniß in that -

sächlicher und rechtlicher Beziehung dem Gerichte vor¬
tragen , wobei eine Mitwirkung des Vorsitzenden oder auch
der Kollegialmitglieder behufs Aufklärung und Vervoll¬

ständigung keineswegs ausgeschlossen sei (Z 21 ) . Bisher
habe die mündliche Verhandlung vor dem Bezirksräthe
nur stattfinden können , nicht müssen ; der Vorsitzende
referirte dann dem Gericht auf Grundlage der schriftlichen
Anträge und Ausführungen der Parteien , ein solches Re¬

ferat abzufassen sei oft für den Vorsitzenden nicht leicht
und noch häufiger sei es für die Zuhörer schwierig ,
dasselbe vollständig zu verstehen , zumal wenn diese keine

Juristen sind ; dabei komme es nicht selten vor , wie Red¬
ner aus den in seiner früheren Eigenschaft als Landes -

kvmmissär gesammelten Erfahrungen bestätigen könne, daß
dieses Referat in eine Verlesung der eingereichten Schrift¬
stücke verwandelt werde ; hierdurch werde aber der Zweck
deS Vortrags , dem Gericht eine möglichst klare und leben¬

dige Auffassung des Streitverhältnisses zu geben, gänzlich
vereitelt , gerade deßhalb verlange der Entwurf das per¬
sönliche Erscheinen der Parteien ; dieselben sollen durch
ihren Vortrag , stets in lebhafter Diskussion mit dem Ge¬
richt , diesem einen Ueberblick über das gesammte Behaup -

tungs - und Beweismaterial ermöglichen ; Redner verweise
auf die Analogie der Schwur - und Schöffengerichte ; auch
den Geschworenen und Schöffen muthe man nicht zu, auf
Grund eines Vortrags über das gesammte Beweismaterial
oder gar einer einfachen Verlesung der Akten sich ein

Urtheil zu bilden ; auch hier sei die mündliche Verhand¬
lung dazu bestimmt , den ganzen Vorgang , der den Gegen¬
stand der Verhandlung bildet , bis in seine letzten Einzel¬
heiten hinein vor Augen zu führen . Der vorliegende Ge¬
setzentwurf habe also keineswegs die Absicht , die lebendi¬

gen Beziehungen zwischen der rechtsuchenden Bevölkerung
und dem erkennenden Gerichte zu schmälern oder gar auf¬
zuheben und werde auch diese Wirkung nicht haben . Freilich
werde das Gesetz den Parteien , indem es ihr persönliches
Erscheinen erfordert , eine kleine Unbequemlichkeit bringen ,
diese werde aber durch die Befugniß derselben , sich vor
Gericht vertreten zu lassen , durch die große Zahl der Be¬

zirksräthe und die dementsprechend verhältnißmäßig kleine

Entfernung des Ortes des Gerichts und endlich durch die

dargestellten großen Vorzüge der mündlichen Verhandlung
mehr als ausgewogen . Endlich sei die von dem Abg .
Winterer angeführte Analogie schon deßhalb unzutreffend ,
weil sie den Unterschied zwischen dem amtsgerichtlichen
und einem Verfahren vor dem Einzelrichter und dem Ver¬

fahren vor dem BezirkSrath , als einem Verfahren vor
einem Kollegialgericht ganz übersehe ; letzteres gestatte nur
die zwei Möglichkeiten , entweder Vortrag eines Referenten
oder mündliche Verhandlung der Parteien ; nach dem soeben
Ausgeführten könne es aber keinem Zweifel unterliegen ,
welche Verfahrensart den Vorzug verdiene .

Abg . v . Feder erkennt den großen Fortschritt an , den
die Vorlage bringt , wenn auch seine Auffassung eine
minder sanguinische sei als die des Herrn Berichterstatters .
In dem Gesetz von 1863 sei der Kreis der Sachen , der

s den Verwaltungsgerichten zur Kognition überwiesen worden ,
zu eng begrenzt gewesen , so daß der moderne Rechtsstaat
des Abg . Kiefer heute noch bedeutende Lücken zeige , diese
auszufüllen , sei der Zweck des vorliegenden Gesetzes . Be¬

züglich der Kompetenzbestimmung möchte Redner der Großh .
Regierung Veranlassung geben , sich darüber auszusprechen ,
warum sie dem System der Enumeration den Vorzug ge¬
geben ; erinnert daran , daß der Berichterstatter der Ersten
Kammer die Beibehaltung der (llcosralw olau8ula empfohlen
habe , in der That sei das moderne Leben so vielgestaltig
und wechselreich, daß es geradezu unmöglich sei , für alle

Zukunft die Fälle festzustellen , in welchen der Rechtsweg
an die Berwaltungsgerichte zuzulassen .ist, darum empfehle
sich die Aufnahme der Generalklausel in das Gesetz; er könne

nicht glauben , daß die Regierung sie deßhalb perhoreszire ,
weil Uebergriffe des Verwaltungsgerichtshofs zu fürchten
seien, letzterer habe sich nach Redners Ansicht stets sehr
vorsichtig und zurückhaltend gezeigt , ja sogar bisweilen

durch Jnkompetenterklärung der Znscheidung von Fragen
sich entzogen , die er hätte entscheiden müssen , und selbst
wenn einmal solche Uebergriffe des Verwaltungsgerichts¬
hofes in Folge der Aufnahme der Klausel eintreten sollten ,
gäbe es ja Mittel , dem entgegenzutreten . Seine Bemer¬

kungen über das Verfahren , wie es durch den Gesetzent¬
wurf geregelt werde , will Redner der Spezialdiskussion
Vorbehalten .

Staatsminister Turban : Wenn der Herr Vorredner

nach den Gründen frage , welche die Großh . Regierung
zur Annahme bezw . Beibehaltung des Enumerations¬
systems geführt hätten , so könne Redner auf die Motive
der Regierungsvorlage und die Ausführungen der Be¬

richte beider Hoher Häuser Hinweisen . Uebrigens sei in

gewissem Sinne eine Generalklausel in dem Gesetzentwurf
enthalten , nämlich in § 4 Ziff . 1 und 2 desselben ; eine

noch weiter gehende Klausel in dem Sinne , daß wegen
aller vermeintlichen Rechtsverletzungen durch die Admini¬
strativbehörden das verwaltungsgerichtliche Verfahren statt¬
finden solle, sei für die Großh . Regierung schlechterdings
unannehmbar ; denn eine solche weitergehende General¬
klausel würde einmal eine eingehende Revision unserer
gesammte » Verwaltungsgesetzgebung voraussetzen und so¬
dann müsse doch anerkannt werden , daß in einer Reihe
von Zweigen der Staatsverwaltung ein gewisser freier
Spielraum absolut unentbehrlich sei und daß die Wirk¬
samkeit der Verwaltungsbehörden durch die Unterstellung
unter die Entscheidung der Berwaltungsgerichte in Gebie¬
ten geschwächt und gelähmt würde , in welchen sie , im
steten Bewußtsein ihrer politischen Verantwortlichkeit ,
selbständig müsse handeln können . Wenn der Abg. v . Feder
meine , daß vermöge der Tradition und Praxis des Ver¬
waltungsgerichtshofes auch bei Annahme der generali
olaiwula Uebergriffe desselben nicht zu befürchten seien, so
müsse demgegenüber Redner bemerken , daß diese Zurück¬
haltung des Verwaltungsgerichtshofs z . Zt . bei dem
Enumerationssystem allerdings bestehe, aber kein Grund
zu der Annahme vorhanden sei , daß er dieselbe Zurück¬
haltung auch künftig nach Annahme der Generatklausel
werde bewahren können ; wahrscheinlich sei dies Redner
nicht, da die in einer solchen Klausel der Natur der
Sache enthaltene mehr oder minder große Freiheit der
Kompetenzbestimmung von selbst in voller Ausdehnung
zur Anwendung desselben führen müsse. Es möge ja sein,
daß man mit der Zeit dazu gelange , noch auf weiteren
Gebieten der Verwaltung den Rechtsweg an die Verwal¬
tungsgerichte zu eröffnen, einstweilen sei aber hierzu kein
Anlaß vorhanden ; die Großh . Regierung habe vielmehr
allen Grund , im Bewußtsein ihrer großen Verantwortlich¬
keit fürdieErhaltungder verfassungsmäßigen Machtbefugnisse
derStaatsgewalt vorerst die Folgen des vorliegenden Gesetzes
abzuwarten , der Rechtsschutz unserer Bevölkerung habe durch
dasselbe eine Ausdehnung , die als ein großer Fortschritt ange¬
sehen werden müsse ; zeige sich in Zukunft ein Bedürfniß
zu einer Erweiterung der Kompetenz der Verwaltungsge¬
richte , so werde demselben durch Vervollständigung der
Enumeration ohne Schwierigkeit abgeholfen werden können;
für alle absehbare Zeit werde aber der Entwurf , so wie
er dem Hohen Hause heute vorliege , genügen .

Abg . v . Neubronn : Wenn man auf dem Gebiete des
öffentlichen Rechts eine Verwaltungbjustiz begründe , so sei
es naheliegend , das hierauf bezügliche Verfahren den
Grundsätzen des Justizverfahrens nachzubilden ; selbstver¬
ständlich dürfe dies nicht in engherziger , pedantischer Weise
geschehen. Den Ausführungen des Abg . Winterer bezüg¬
lich der Mißstände des heutigen Amtsgerichtsverfahrens
müsse er leider in manchen Punkten beistimmen ; anders
aber sei es ja mit dem künftigen Verfahren vor dem Be¬
zirksrath , der Gesetzentwurf verlange von dem Prinzip
der Mündlichkeit nicht mehr , als dasselbe leisten könne,
und werde es demselben sicherlich gelingen , einen leben¬
digen, unmittelbaren Verkehr zwischen Parteien und Gericht
hervorzurufen . Die Kompetenzfrage betreffend , ist Redner
der Ansicht, daß die Entwickelung der Verwaltungsgerichts¬
barkeit ihren letzten Abschluß in einem allgemeinen , die

Kompetenz bestimmenden Satze finden werde ; soweit sei
man aber heute noch nicht . Der Verwaltungsgerichtshof
wünsche zwar die Klausel , auch andere Gesetzgebungen , wie

z. B . die österreichische enthielten sie, allein der österreichische
Verwaltungsgerichtshof ist Kassationshof , es steht ihm ,
keine Prüfung in materieller Beziehung zu ; man müßte
ferner bei Adoption der Klausel im Interesse der noth-

wendigen Bewegungsfreiheit der .Verwaltung wieder eine
Reihe von Ausnahmen von dem allgemeinen Grundsatz
schaffen, und ob dies nicht schwieriger , als jetzt die Fest¬
stellung der Fälle , in welchen die verwaltungsrechtlichej
Klage statt haben soll, sei noch sehr die Frage , auch gegen
eine Verbindung der Enumeration mit der Klausel mußi
Redner sich erklären , unsere Gesetzgebung sei eigentlich!
über die Klausel bereits hinaus , der Entwurf zähle
nicht weniger als 50 bis 60 Fälle auf , da sei eine

Klausel unnöthig , die höchstens als eine Art Sicherheits -s
ventil Bedeutung haben könnte und die ganze umfassende
Enumeration des Entwurfs im Grunde größtentheils über- I
flüssig machen würde ; eher könnte man vorschlagen , dies

Bestimmung des alten Gesetzes , daß die Regierung im ,
Wege der Verordnung weitere Kompetenzbestimmungen zu!

treffen ermächtigt sein solle, auch in das neue Gesetz auffl

zunehmen . ,
Abg . Roßhirt ist auch gegen die Generolklauseljs

das österreichische Gesetz normire zwar mit dem allae- '

meinen Satz die Kompetenz der Verwaltungsgerichte, !

Mißstände seien dort aber auch nicht ansgeblieben ; da-

württembergische Gesetz enumerire nur zwei Fälle und

füge diesen die 6enerali8 clausula bei ; der heutige Ge -,
setzesentwurf enthalte dagegen 25 dem Bezirksräthe und
30 dem Vewaltungsgerichtshof überwiesene Fälle , außersf
dem in § 4 Ziff . 1 und 2 eine , wenn auch beschränkt̂
Generalklausel ; eine weitere Klausel hierzu würde der An^
ordnung und Oekonomie des Entwurfes nicht entsprechê

Abg . Röttinger begrüßt mit Freude den Gesetzesentwurß
und zwar insbesondere die Organisation der Verwaltung ^
richten und die Erweiterung der Kompetenz derselben ; rn

ersterer Beziehung zollt Redner den Bezirksräthen und de«

Verwaltungsgerichtshof reiches Lob ; in letzterer Beziehung
bemerkt Redner , daß eine Generalklausel mit Rücksicht auZ
das Laienelement in den Bezirksräthen unthunlich sei, dM

aber das vielgestaltige , wechselvolle Leben der GegenrvaA
eine solche immerhin wünschenswerth mache . BezügkA
des Verfahrens findet es Redner natürlich , daß der EM

wurf , nachdem die badische Prozeßordnung , auf der das

alte Verfahren beruht habe , inzwischen durch die Reichs
Civil -Prozeßordnung aufgehoben worden ist , das neue Bersi

fahren mit den Grundsätzen der letzteren im Wesentliches
in Uebereinstimmung bringt ; dabei dürfe .freilich litt»*



pedantisch verfahren werden ; einzelne Aenderungen an den
Bestimmungen über das Verfahren habe schon die Kom¬
mission gemacht , weitere könnten noch in der Spezialdis¬
kussion vorgeschlagen werden .

Zum Schlüsse der Generaldebatte erhält noch das Wort
der Berichterstatter , Abg . Kiefer : Die Frage , ob Enu¬
meration oder olau8ula Zoveralis , sei sattsam erörtert ;
der Vorschlag v . Neubronn 's , die Bestimmung des alten
Gesetzes bezüglich der Befugniß der Regierung , im Wege
der Verordnung weitere Kompetenzbestimmungen zu treffen ,
sei heute nicht mehr annehmbar . Das Verfahren an¬
langend , konstatire Redner , daß der Regierungsentwurf
durchaus nicht sklavisch sich an die Civilprozeßordnung
angeschlosscn , sondern das praktisch Bewährte von überall
her , wo er es gefunden , angenommen habe .

(Schluß der Generaldiskussion .)

HroßherzogLhum Waden .
Heidelberg , 8 . Mai . (Preisgericht . Vortrag . ) Letzten

Dienstag wurde hier unter Vorsitz deS Hrn . Geh . Referendär
v . Stösser auS Karlsruhe das Preisgericht über die badische
Landesausstellung von Lehrlingsarbeiten abgehalten . Bon den
ausgestellten Arbeiten wurden IS mit dem ersten Preis , 30 mit
dem zweiten Preis und 60 mit dem dritten Preis ausgezeichnet .
Von großem Gewicht bei der Preisbeurtheilung war fleißiger
Besuch der Gewerbeschule und gutes Schulzeugniß . Von welch'
hohem Werthe der Besuch der Gewerbeschule ist , bewiesen am
besten die ausgestellten Arbeiten , bei welchen der Einfluß deS letz¬
teren unverkennbar ist. Die ganze Ausstellung verrieth gegen
die vorjährige einen wesentlichen Fortschritt . — Im Anschluß an
diese Ausstellung wird morgen Prof . Götz auS Karlsruhe einen
Bortrag über daS „ Kunstgewerbe " halten , erläutert durch Zeich¬
nungen und einzelne Modelle . Sonntag Nachmittag findet die
PreiSvertheilung der hiesigen Lokalausstcllung statt . Die mit
dem ersten und zweiten Preis ausgezeichneten Arbeiten wurden
bei der Landesausstellung zugelassen .

« Rastatt , 8 . Mai . (Wasserleitung .) In der gestrigen
Sitzung deS Gemeinderaths und BiicgerauSschufseS ist die schon
seit Jahren erörterte bessere Wasserversorgung unserer Stadt
durch Annahme eines Projekt - des Großh . Ingenieurs Eisen -
lohr mit 48 gegen nur 4 Stimmen in eine solche Bahn geleitet ,
daß man wohl behaupten darf , es werde dadurch auf eine lange
Reihe von Jahren hinaus eine durchaus genügende Versorgung
unserer Stadt mit Murgwasser gesichert, und zwar derart , daß
eine allzu große finanzielle Belastung nicht nur nicht eintritt , daß
Vielmehr die Hoffnung Nicht ausgeschloffen erscheint , es werde
mit der Zeit das Wasserwerk , nach vollzogener Verzinsung und
Amortisation der Anlagekapitalien , der Stadt eine reine Reute
odwerfen . Das „Rst . Wchbl ." führt deS Näheren aus , daß bei
einem Aufwand von elwaS über 40,000 M . ein totaler Umbau
des Brunnenhauses und der Pumpen vorgesehen , die Aufstellung
eines der neuesten Technik entsprechenden leistungsfähigen Wasser¬
rades , eines bedeutend umfangreicheren und höher gelegenen Re¬
servoirs mit Reinigungseinrichtung , dadurch die Lieferung eines
gegen daS seitherige dreimal größeren Wasserquantums und die
Versorgung aller , auch der böchstgelegenen Punkte der Stadt
durch diese Neueinrichtung gesichert wird . Einen besonderen Vor¬
zug bietet daS vom Ausschuß genehmigte Projekt dadurch , daß es

Handel « r»d Verkehr .
Handelsberichte .

Old enburgisch e 40T h a l er - L o o se . Eine ganze Reihe
vuSgelvoster Oldenburgischer Landesschuld - Berschreibungen der
Eisenbahn -Prämienanleihe ist einer Anzeige des Oldenburgischeo
Staatsministeriums zufolge noch nicht zur Einlösung gekommen .
Es befinden sich unter denselben einige recht erhebliche Beträge ;
so Nr . 11,826 , gezogen mit 30,000 M . im Jahr 1883 und Nr .
27,322 , gezogen mit gleichfalls 30,000 M . im Jahr 1882 .

Submissionen im AuSlande . l . Italien . 20 . Mai
d . I . Königliches Finanzministerium . Lieferung von 14 Milk -
Cigarretten für die StaatSregie . Lastenheft an Ort und Stelle .

II . Niederlande . 1 ) 12 . Mai d . I . Ministerium der
Kolonien , im Lokal der Gesellschaft »Io aut rrm ' c ^ Isemoon »
R . Z . Voorburgwal 212 zu Amsterdam . Lieferung von Farben .Stückwerk , Metallutensilien , Gläsern , Leinen - c . , Bändern u . s. w.
SO Loose . Lastenheft bei GebröderS van Cleef , im Haag , Hofs -
Pui Nr . 28 », käufllich für 20 Cents per LooS . 2) 13. Mai d .J .2 Uhr. Inspektion des Medizinalwesens für die Landarmee , im
königlichen Medicamentenmagazin im Haag . Lieferung von 265
Kilogr . Chininsulfat . 3) 16 . Mai d . I . Wasserbau - Behörde zu
Herzogenbusch, Materiallieferung für die Arbeiten längs deS
ZuidwillemSvaart . Schätzungswerth 25,000 Gulden . Lastenheftan Ort und Stelle . 4) 21 . Mai d . I . Ministerium von Wa -
terstaat . Arbeiten für den Bau des Bahnhofes zu Geldermalsen
(Dortrecht - Elster Eisenbahn ) . Abschätzungssumme : 184,700 Gul¬
den . Lastenheft und Pläne an Ort und Stelle .

III . Oesterreich . 19. Mai d . I . Mittags . Kaiserlichkönigl . Direktion für Staats - Eisenbahnbetrieb in Wien (Abthei¬
lung III ») , FüafhauS » Bahnhofsstraße Nr . 2 . Lieferung von
280,OVO Kilogr . entsäuerten Rübschmieröls für die LieferungS -
beriode vom 1. Juli 1884 bis 30 . Juni 1885 . Nähere Bedin -
«ttmgen daselbst.

Auszug auS der amtlichen Patentliste über die in der Zeit«am 30. April bis 7. Mai erfolgten badischen Patentanmeldungenund -Ertheilungen , mitgethrilt vom Patentbureau deS Civilin -
stenieurS Karl Müller in Freiburg . Anmeldungen ,-ckuuker u . R u h in Karlsruhe : Neuerung an Nähmaschinen2»t rotirenden Schiffchen . (Zusatz zu P . R . 22682 ) . Gschwindt

— 1L Rr̂ ., 1 Gulden ö. D . —
Staatspapiere .« »den 3»/, Obligat , fl . SS

« . 4
'

M .
'

102' -, ,« ah« n 4 Obligat . M . 102 ' » , ,
LMM . 4 R -ichSanl .M . 102"
Armßen 4»/, ' /» Tons . M . 103' /,
^ » 4°/, ConsolS M . 103' /,,
Ws « 3°/, Rente M . 83 '/.« llbg . 4VzObl .v .78/7S M .105" /, ,
- la 4 Obl . M .«Oesterreich 4 Goldrente fl. 85 " /,,

. 4»/, Silberr . fl . 68 ' ,.
» 4»/, Papierr . fl . —
» 5Papierr .v . 1881 81Ungarn 6 Goldrente fl . 102 /,

5 Rente 96 '/,
'

Wb «" « Oblig . M . 104" /, .nwßlaud 5 Obl . v. 1862 ^ 91 ' /,' 5 Obl . V. 1877 M . 94 » ,» »u . Orientanl . PR . 60 »/,* 4 Tons . v. 1880 R . 77' /,

» Rmk .. 1 - ulden südd. und Holland .
raue — SV Pfg .

Schweb . 4 in Mk . 99 /,
Span . 4 AuSländ . Rente 61»' . ,
Schw . 4»/, Bern v . 1877 F . 102 ' /. «

4°/» Bern 1880 F . 101 » '/, ,
N .-Amer .4»/,C .pr .18SlD . 110 ' -,
N .-Amer . 4Cvr . 1907D . 120 ' -,
Egypten 4 Unis . Obligat . 67 ' „

Bank -Aktie » .
4»/zDeutscheR -- Bank M . 146 ' /.
4 Badische Bank Thlr . 120 ' /,
5 BaSler Bankverein Fr . 138 ' /,
4 Darmstädter Bank fl . 155 ' -,
4 DiSc .-Kommand . Thlr . 209 ?/,
5 Frankf .BankvereinThlr . 92 '/«
5 Oefl . Kreditanflalt fl . 269 ' /,
5 Rhein . Kreditbank Thlr . 112 ' /,
5 D . Essekt-u . Wechsel -Bk .

40 ' /, eiubezahlt Thlr . 127 ' /, ,
Eisenbahn -Aktie « .

4 Heidelberg -SpeyerThlr . 52 ' /«
4 Hefs-Ludw . - Bahn Thlr . 110 »/«
4Meckl .Friedr .-FranzM . 200 »/.
3»/, Oberschles .-St . Thlr . 270 ' /,

eine Rcserveeinrichtung (durch Dampfkcaft betriebene Grundwaffer -
Pumve ) Vorsicht, welche den konstanten Bezug von Wasser garantirt ,während bei der seitherigen Einrichtung der Abschlag des Gewerbe¬
kanals , jedes Hochwasser , jeder Eisgang den Wasserbezug der Stadt
sehr empfindlich unterbrach . Die in der Voranschlagssumme in¬
begriffenen Kosten für die Reserveeinrichtuug betragen zwar etwa
13,000 M . , aber der künftige Betrieb des eben im Bau begriffenen
Schlachthauses erfordert gleichfalls eine koostaute Wafferlieferuug ;da nun das städtische Werk hie Wafferlieferung besorgen soll, so
wäre ohne die Reserveeinrichtuog besondere Vorsorge wenigstens
für daS Schlachthaus zu treffen . Im Ausschüsse wurde zunächstdas Bedürfniß einer Besserung allerseits bejaht und gegen hie
verbesserte Art der Wasserversorgung kein Emwand erhoben ; nur
die Nothwendigkeit der Reserveeinrichtung erregte bei einzelnen
Mitgliedern der erhöhten Kosten wegen Bedenken . Es wurde
jedoch dagegen betont , daß letztere nicht abschrecken dürfen , etwas
Vollkommeneres zu schaffen, Henri gerade dadurch sichere man die
Rentabilität des Unternehmens . Wenn daS jetzige , äußerst
mangelhafte Werk nur etwa 270 Abonnenten zähle und dennoch
über 4200 M . Nettoertrag abwerfe , was einer Verzinsung des
Anlagekapitals zu 4»/z Proz . entspreche , so sei anzunehmen , daßbei einer vollkommeneren Einrichtung eine weit größere Anzahl
Einwohner sich am Wafferbezng betheilige» und bei rationeller
Festsetzung des sog . Wasserzinses eine ' viel höhere Rente herbei¬
führen werden .

— Bom Bodensee , 9. Mai - (Aerztlicher Ausschuß .
Typhus in Zürich . Diphteritis .) Wie wir erfahre » ,wird der Aerztliche Ausschuß am Dienstag , den 13 . d . M . sich
in Karlsruhe versammeln . Die Frage der Krankenversicherung
und die den Arzt berührenden Bestimmungen deS betreffenden
Reichsgesetzes , — sodann die Frage der Milchprüfung und endlich
die Geltendmachung ärztlicher Deservitenforderungcn — dürsten
die richtigsten Gegenstände der Berathung bilden . — Dem Ver¬
nehmen nach ist die in Zürich vor einigen Wochen ausgetretene
Typhusepidemie noch nicht gänzlich erloschen. Eine in der oberen
Seegegend wohnhafte Frauensperson war jüngst auf Besuch
in Zürich , wurde dort infizirt und erkrankte bald nach der Rück¬
kehr iu ihre Heimath an einer schweren Typhusform . — Wie wir
hören , stad in Hecheln , A . Srockach, mehrere Fälle von Diph¬
teritis vorgekommea und in einer einzigen Famile sollen drei
Kinder dieser tückischen Krankheit erlegen sein.

* Meine Nachrichten ans dem Großherzogthum . Ja
Zimmern , Amts Adelsheim , wurde der 16jährige K . Köhlervon der Deichsel eines beladenen Wagens so vor die Brust ge¬stoßen , daß der Tod eintrat . — In Freiburg sprang eine noch
unbekannte Frauensperson , nachdem sie sich bis auf daS Hemdentkleidet hatte , unterhalb der Papierfabrik ia den Gewerbekanal .Ein Mann sah dieselbe beim Passicen der Brücke und eilte um
Hilfe . Es war jedoch zu spät und wurde die Unglückliche todt
aus dem Wasser gezogen .

Für die Deutsche Luther - Stiftung
sind ferner eiogcgangen und werden mit Dank bescheinigt : im
Bezirk Mosbach gesammelt durch Hrn . KreiS - Schulrath Goth
und Hrn . Dekan Nüßle 85 M . 30 Pf . , durch Hrn . H . Willarelh
gesammelt in GerlachSheim 11 M . 50 Pf . , durch die Herren
Abgeordneten Förster und Lehrer Daub in Weinheim gesammelt
210 M . , von Hrn . Pfarrer Wilhelm in Graben 10 M . , von
Hrn . Dekan Zimmern in Graben 10 M . , durch Hrn . Deka »
Sevin in Wolfenweiler gesammelt 49 M . 50 Pf . , durch Hrn .
Oberamtsrichler Frhrn . v . Stockhorn in Bruchsal gesammelt

100 M . . durch Hrn . Dekan Bischer in Beiberg gesammelt 80 M „von Hrn . Geh . Rath Cron 20 M . , von Hrn . Prof . Fritsch in
Eppiagen 5 M . , von Hrn . LandwirthschaftSlehrer Wunderlich5 M . . von Hrn . Oberscholrath Wallrass 10 M - , von Hrn . G .hier 200 M . . von Hrn . Dekan Wolfs in Dainbach alS Ertrageiner Sammlung in der Diözese Boxberg 25 M . , von Hrn .Dekan Fischer , Ertrag einer Sammlung in Maulburg , WieSlethund Weitenau . 13 M . 30 Pf . ; dazu frühere 3935 M . 80 Pf . ,macht zusammen 4770 M . 40 Pf .

Der Verrechne, : : O . Bartning .

Einführung in die Mollusken - Fauna deS Großherzog -
thnms Baden von F . T . Lehmann , Direktor deS Großh .
Lehrerseminars II in Karlsruhe . Verlag der S . Bra « « '-
schen Hof - Buchhandlung , Karlsruhe .

Es ist eine nicht sehr erfreuliche Tbatsache , daß die Fauna
unseres Großherzogthums noch lange nicht in allen ihren Theilen
so gründlich durchforscht ist. wie eS wüaschenswerth wäre . Die
außerordentliche Vielgestaltigkeit der Lebensbedingmigcn im Be¬
reich unserer eugero Heimath hat zwar auch einen größer » Reich¬
thum an Organismen aller Art zur Folge , als iu Ländern mit
einheitlicherer Bodeubeschaffenheit . So anregend dieser Umstand
nun auch wirkt , so vieles auch schon geschehen ist , so bleibt doch
der Zukunft auf so ziemlich allen Gebieten des zoologischen For¬
scheres noch ein reiches Arbeitsfeld übrig . Die faunistische Arbeit
läßt sich aber — auch wenn die augenblickliche Strömung der
wissenschaftlichen Kreise sich nicht so total andern Bahnen zuge -
wandt hätte — ohne Mitwirkung der gebildeten Laienwelt ein
für allemal nicht erledigen . — Für ein beschränktes Gebiet , die
Fauna der Mollusken , bildet obiges Buch ein erwünschtes Hilfs¬
mittel , um auch weitern Kreisen die Kenntniß dieser so anziehenden
und jedermann so leicht zu erreichenden Naturgebilde zu vermitteln .
Wenn wir auch hinsichtlich der einleitenden Abschnitte unS in
einzelnen Punkten nicht in Uebereinstimniung mit dem Verfasser
finden , wenn wir insbesondere eine gleichmäßigere Ausarbeitnog ,
vielleicht auch andere Anordnung der einzelnen Kapitel gewünscht
hätten , so müssen doch solche einzelne Bedenken vor den Vor¬
zügen des Buchs in den Hintergrund treten . Zu diesen gehört
zunächst , daß der Stoff in einer durchaus sachgemäßen Weise
behandelt , daS einzelne mit voller Liebe und großem Geschick
dargestellt ist. Vor allem ist in jeder Beziehung darauf Rück¬
sicht genommen . daß daS Buch auch von jedem Nichtzoologeu
benützt werden kann . Für Bestimmnrigstabellen zum raschen und
sichern Aufsuchen der Namen ist hinreichend gesorgt . Auch über
Bau und Lebensweise der Thiere , Fang und Aufbewahrung der¬
selben sind dis nöthigen Angaben gemacht . So sei denn daS
Buch all den Kreisen , welche für die Natur einen offenen Sinn
besitzen, auf 's wärmste empfohlen . Wir wenden uns damit ganz
besonders an die Geistlichen und Lehrer in Stadt und Land , die
in erster Linie dazu berufen sind , gerade auf diesem Gebiet an
der Förderung der Wissenschaft wirksam mitzuarbeiten . Denn
unsere Kenntnisse über die Verbreitung vieler Molluskenarten in
unserm Land sind noch außerordentlich lückenhaft : über die Ver¬
schiebungen in den Grenzen des Vorkommens anderer Acten ,über Verschwinden gewisser Arten und deren Ersetzung durch
andere , wie sie mehrfach anderwärts schon beobachtet worden sind ,
wissen wir noch so viel wie gar nichts . Unausgesetzte Beobach¬
tung an möglichst vielen Punkten des Landes kann allein darüber
Aufschluß geben . — Die Ausstattung des Buchs ist durchaus
lobenswerth , die Zeichnungen bei aller Einfachheit gut und
deutlich . 8 .

u . Cie . m Karlsruhe : Vorrichtung zum selbstthätigen Anlassenund Abstellen von Pumpen . Rudolf Siefert in Freiburg :
Neuerung am Hammermechanismus für Saiteninstrumente mit
anhaltendem Ton . L . Ert h e i l un g e » . Nr . 27,671 . C . H .Schneider in Freiburg : Verfahren zur Gewinnung hochpro¬
zentiger Kalkphosphaie in Verbindung mit AmmoniakgewinmmgauS Fäkalien . Bom 16 . November 1883 ab . Nr . 27,653 . Gebr .Wickert in Durlach : Cichorien - Schneidmaschine . Vom 16 . De¬
zember 1883 ab .

Köln , 9 . Mai . Weizen lo>-o hiesiger 18 .50 , loco fremde «
19 .— , Per Mai 18.— , per Juli 18 .— . Roggen loco hiesiger15 .— , per Mai 14.20 , per Juli 14.40 . Rüböl >oeo mit Faß ,30 .50 . per Mai 29.60 . Hafer loco hiesiger 15.50 .

Bremen . 9. Mai . Petroteum -Markr . ( L chlußdericht .) Stan¬
dard white loeo 7 .60 , Per Juni 7.65 , Per Juli 7 .75, per August7 .85 , per August -Dezember 8. 10. Matt . Wochenablieferungen6603 Barrels . Amerik. Schweineschmalz Wilcox nicht verzollt 43 » r .

PariS , 9 . Mai . Rüböl per Mai 67 .20, per Juni 68 .—
per Juli -August 69 .50, per Sept . - Dez . 71.20 . Träge . — Spi - .rituS per Mai 44.20, per Sept .-Dez . 45.70 . Schwach . — Zucker , !
weißer , disp . Nr . 3 , ver Mai 47 .20 , per Okt .- Ja » . 49 .70 . !
Weichend . — Mehl 9 M ' ken , per Mai 46 .60. per Juni 47 .30, !
per Juli Aug . 48.50, ver Sept .-Dez . 49 .90 Schwach . — Weizen
P-r Mai 23 .39 , per Juni 23 .60 » per Juli - Aug . 23 .80 , per i
Sept . - Dez . 24 .20 . Still - — Roggen per Mai 16 .20, per Juni16 .70, per Juli -Aug . 17. — , per Sept -Dez . 17.20 . Behauptet . —
Talg , disponibel 85 .25 . — Wetter : schön.

Antwerpen , 9. Mai . Petroleum -Markt . (Schlußbericht .)
Stimmung : Still . Rafstuirt . Type weiß, diSP. 19.

-7 ew - Uork , (8 . Mai . (Schlußkurse .) Petroleum in New -
Uork 8°/. , dto . in Philadelphia 8' /„ Mehl 3 .75, Rother Winter -
weizen 1 . 10»/, , Mais (old mixed) 63 , Havanna - Zucker 5 "

«, .Kaffee , Rio good fair 10»/« , Schmalz (Mlcor ) 8 .90, Speck 9»/„Getreidefracht nach Liverpool 1 .
Baumwoll - Zufuhr 2000 B . , Ausfuhr »ach Großbritannien2000 B . , dto . nach dem Contineat 2000 B .

Lübeck , 6 . Mai . (DeutscheLebenSversicherungS -
Gesellschaft .) In der heute abgehaltenen Generalversamm¬

lung der Aktionäre der Deutschen Lebensversicherungs - Gesell¬schaft wurde die Auszahlung einer Dividende an die Aktionäre
von 185 M . Pro Aktie, sowie eines GewinnantheilcS von 64,75Proz . einer Jahresprämie an die der Jahresklaffe 1872 . eine »
solchen von 37,80 Proz . an dis der JahreSklafse 1876, und eine-
solchen von 16,40 Proz . an die der JihreSklasse 1880 angehörigenVersicherten genehmigt . Dem Jahresberichte entnehmen wir überdie Geschäftsresultate des verflossenen Jahres folgendes . DaS
finanzielle Ergebniß war ein günstiges ; der Reingewinn betrug333 .246 M . 60 Pf . Boa demselben wurden 314.500 M - zurVertheilung bestimmt , und zwar zu mit 235,875 M . an die
Versicherten und zu »/« mit 78,625 M . an die Aktionäre : an
statuten - und kontraktmäßiger Tantieme waren 15,725 M . zuentrichten ; der verbliebene Rest von 3021 M . 60 Pf . wurde der
Reserve für unvorhergesehene Verluste überwiesen , welche am
Schluffe des Jahres 1883 534,486 M . 49 Pf . betrug . Die reine
Zunahme der Versicherungssumme betrug 2,849,413 M . 99 Pf .Die Sterblichkeit ergab einen Gewinn von 58,233 M . 39 Pf .Die Gesammteinnahme betrug 5 .032 .291 M . 73 Pf . , die Ge -
sammtausgabe 3,395,425 M . 32 Pf . , und die Prämienresrrve ,welche um 1,353,6l9 M . 81 Pf . gestiegen war , erhöhte sich auf26 .030,263 M . 48 Pf . Die belegten Gelder , welche eine Durch¬
schnittszinse von 4,60 Proz . erbrachten , vermehrten sich um1 .420,613 M . 67 Pf . auf die Summe von 26,206,015 M . 79 Pf .,wovon 20,497,268 M . 4 Pf . - also 78,22 Proz . — in Hypo¬theken innerhalb der ersten Werthhälfte der betreffenden Grund¬
stücke angelegt sind . Als Gewinnantheil der Versicherten warenanS 1883 und früheren Jahren reservirt 577,771 M . 59 Pf -,wovon im laufenden Jahre 81,076 M . 62 Pf . an die JahreS¬
klafse 1872 . 81,122 M . 27 Pf . au die JahreSklaffe 1876 und
28,608 M . 35 Pf . an die J - Hresklaffe 1880 znr Vertheilungkommen ; für spätere Gewmnvertheilungen an die Versicherten
bleibe » reservirt 386,964 M . 35 Pf . Der Bestand der Lebens¬
versicherungen stellte sich ulto 1883 auf 33,232 Personen mit einem
Versicherungskapitale von 122,739,198 M . 21 Pf .-, und der Ge -
sammtbestand der Versicherungen aller Branchen ans 37 .964 Per¬
sonen mit einem Versicherung - kapitale von 126,474,705 M . 87 Pf .und 128 .223 M . 35 Pf . jährlicher Rente . Die Bilauce der Ge¬
sellschaft pro ulto 1883 befindet sich im J nseratentheile.

Verantwortlicher Redakteur : Karl Trost in Karlsruhe .

frankfurter Kurse vom 9 . Mai 1884 . rubrl - - Rmk. 3. X>
130 '/,
99 ' /,

190' /,
217 ' /,
263 »>«
240" ,
276 ' /,
162' /,
153 '/.

166
151' /.

4 »/, Pfälz . Maxbahn fl.
4 Pfälz . Nordbahn fl .
4 Rechte Oder -Ufer Thlr .
8 »/, Thüring . 1-it . L . Thlr .
5 Böhm . West -Bahn fl .
5 Gal . Karl -Ludw .-B . fl .
5 Oest .Franz -St .-Bahofl
5 Oefl . Süd -Lombard k .
5 Oefl . Nordwest fl.
5 , „ 1-it . ö . fl.
5 Rudolf fl.

Eisenbahn - Prioritäten
4 Hess. Ludw .-B . M . 101' /,
4Pfälz . L«dw . -B . M . 101' /,4 Elisabeth steuerpflicht , fl . 91 ' /«4 „ steuerfrei fl . 96
4 »/, Galiz . Carl - Ludwig

1882 fl . 84 ' /,
5 Mähr . Greuz -Bahu fl . 73»/«5 Oefl . Nordwest - Gold -

Obl . M . 105' /,
5 Oefl . Nordw . lüt . L . fl . 87' «
5 Oefl . Nordw . Uit. ö . fl . 86 " /,»

5 Boralberger fl . 163 °/ ,
5 Gotthard Hl Ser . Fr . 103 " /, »
5 . . .

IV . 105' /,
4 Schwerz . Central 99' /«
5 Süd -Lomb . Prior , fl . 103 ' /,
3 Süd - Lomb . Prior . Fr . 60 ' /,
5 Oest . StaatSb . - Prior .fl . 105 ' /,
3dto . l - VIII L . Fr . 78' /,
3 Livor . lüt . 0 , 01 u. ü 2 62 ' /,
5 ToScan . Central Fr . 98 »/,

Pfandbriefe .
P . -Bk .-Pfdbr . 100
eut.-Bod .-Cred .

verl . ä 110 M .
ä 100 M

4 RI
5 Preus

4 dto . ä 100 M . 100' /«
4»/,Oest .B . -Trd .-Anst . fl . 103 ' ,
5 Nass . Bod .- Cred . S .R . 89 ' /,
4°/,Stid -Bod .-Cr .- Pfdb . —

Verzinsliche Loofe .
3»/, Cöln .Mind .Thlr . IM 126 ' ,
4 Bayrische „ 100 —
4 Badische , IM 131 ' /«,
4Meia .Pr .Pfdb .Thlr . IM 117

123»' /,«

i Dollar — » mr. 4. rs P1 Mark Banks — Rmk. 1. 50
3 Oldenburger Thlr . 40
4Oesterr . v . 1854fl . 250
5 „ V. 1860 „ 500 121" ,
4Raab -GrazerThlc . IM 95' /,
UnverzinSlicheLoose pr .Stück .
Badische fl . 35 - Loose 224 .—
Braunschw .Thlr .20 -Loose 96.90
Oefl . fl .100-Loosev1864
Oesterr .Kceditloosefl . 1M

von 1858
Uugar .Staatsloose fl . IM
Ausbacherfl . 7- Loose
Augsburger fl . 7-Loose
Freiburger Fr . 15 - Loose
Mailänder Fc .10- Loose
Meininger fl .? -Loosr
Schweb . Tblr .lO-Loose 61 .7013''/

Dollars iu Gold 4.18 - 22113' /, 20 Fr .-St - 16 .20 - 23
Rufs . Imperial - 16.71 - 76
SovreignS 20 .35 —3S

Ttädte -Obliaatione » nnd
Industrie -Aktie « .

4 Karlsruher Obl . v . 1879 101
4 Mannheimer Obl . 101
4Psorzheimer „ 1883 100 ' /«
1 »(z Baden -Baden , —
1 Heidelberg ,
IFceibnrg ,

iaastrnzer „
Etllinger Svinner « o.ZS .
Karlsruh . Maschinenf .dto .Bad . Zuckers. , ohne ZS .

313.

31160
222 .—

31.40
- .— 4
27 .—
14.90
26 .80

Wechsel und Sorten .
Paris kurz Fr . IM 81. 10
Wies kurz fl . IM 168 . -
Ämfterdam kurz fl .1M 169.40
London kurz 1 Pf . St . 20.41
Dukaten 9 .60 - 65

H. Hypoth .-Baak50 °/,be». THI.
5WesteregelaAlkali
ReichSbaakDiscvat
Franks . Bank . DiScont

Tendenz : —.

100
101

IM ' /,
129 ' /,
121 ».«
113 '/.

174

116 '/,
158
4 ' /.
4' /.



Preiswürdige und empfehlenswerche

Brrai » utie «»8 , reiner Brasiltabak , mittelkrästige , vorzügl . Qualität »

tadelloser Brand , Packung in ^/io Kistchen , pro Mille M —.
(Rauchern , die auf Qualität sehen , sehr zu empfehlen .)

C1o >» eI » K8 , milde Qualität . Diese Cigarre wird lose

unsortirt verpackt , um dieselbe durch Ersparuiß au den Sortir - uud
Verpackungskosten billig liefern zu können .

Preis Pro V« Kiste — 250 Stück 14 —

„ „ ^/« Kisten - 1000 , „ S4.—

Gefälligen Aufträgen hierauf sehe» gerne entgegen . E 213 .8

KSnigSfeld in Baden . Handlung der Brüdergemeiue .

» 0üwpl8ek !fflL!lrl8-668v! l8vdLtt .
virsete miä reKelmLssiss ko8täamxLedMLdrt

rvisobsn

vomfoi 'lLb!« Linnvktung.
^ d k s . Ii r t

von Usv -Vork jeäoll Alttlvv «»« ! » ,
nuä wonnülod einen ÜLtr»-I«'rsoLtäawxker evisaLeo /imotoräam rwä kslttmoro.

kassLAopreiso
Ite Lajüts Ulr . 300 . — , 2te LHüts AK . 210.— , Tvwokenäeok LIK. 80.

KLdere Auskunft vegen ÜStsr - 'I'rnllsxort nnä kassags ertbsilt
(Manuskript Nr . 6079 .) äie Ulreetla » in L « tterck » n » , sovis

clls Keoeral -Lgsnteo : 4 ° 8k « tt , ZU« -« t «r unä
in K . ^ 8 « ld» in

8k ^ »»»« »> in X « z»k » . Rkk . C .128 . 19

Für H « 1els und Wirthschaften !
Gebrauchte Britannia - Kaffee - , Thee - und Eß - Services

werden durch schönste silberweiße und solideste Vernickelung unter Garantie
der Haltbarkeit wieder neu und billigst hergestellt (fehlerhaftes reparirt )

^
Freiburger Vernickelungs -Anstalt

Friedrichstraße 17 .
(78 . Zur Vernickelung eignen sich auch besonders : Huilliers , Kaffeebleche ,

Aufsätze , Pferdegeschirre rc . E .412 . 2.
SSI

E .464 . Säckingen .

Steigerungs -Ankündigung .
In Folge richterlicher Verfügung werden den GyPs -

fabrikanten Theodor Gebhard ' S Eheleuten in Oeslingen am
Samstag dem S4 Mai 1884 , Nachmittags S Uhr ,

im Rathhause in Oeslingen öffentlich versteigert und zugeschlagen um das sich
ergebende höchste Gebot , selbst wenn es unter dem Anschläge bleibt , als :

In Gemarkung Oeslingen und Wehr :
Ein dreistöckiges Wohnhaus mit Mühleinrichtung , Scheuer , Stall und Schopf ;
eine Gypsmühle mit Materialschoppen und Werkstätte , 72 Meter Hofplatz ,

Gemüse - u . Grasgarten , mit dem vorhandenen Gewerbekanal u . Wasser -

recht ; eine Gypsgrube in der Knebelhalden , mit ca . 2Vr Viertel Gypsplatz
und Matten ;

ca . 1*/r Viertel Grasland in Kaebelhalden ;
ca . 5 Viertel Matten und Kiesland in Kreuzmatt :

zusammen taxirt zu . 38 .S7V
In Gemarkung Oeslingen :

Ein zweistöckiges Wohnhaus mit Brunnenleitung ( Billa ) , eine 2stöckige Remise
mit Wohnung und 27 Ar Haus - und Hofplatz und Gartenanlage , an der
Staatsstraße , taxirt zu . 30,000

54 Ar Wald und Steinbruch in Knebelhalden , tax . 150 ^
46 Ar 35 Meter Grasland , tax . 615

2 Ar 35 Meter Bündtfeld , tax . 75

Säckingen , den 8. Mai 1884 .
Der Bollstreckungsbeamte :

Schupp , Gerichlsnotar . (8 2071H )

F .310 . 1 . Nr . 121 . Gemeinde Oberweier , Amts Rastatt .

Oeffentliche Aufforderung
Grund - und Pfandbuchs - Bereinigung betreffend .

Auf den Grund des Gesetzes vom 28 . Januar 1874 , die öffentlichen
Mahnungen bei der Bereinigung der Grund - und Unterpfandsbücher betreffend »
ergeht hiermit :

1 . an sämmtliche Gläubiger , die seit länger als 30 Jahren in die Bücher
dieser Gemeinde eingeschrieben sind , die Mahnung , diese Einträge » in¬
sofern sie noch Giltigkeit haben , zu erneuern ;

2 . widrigenfalls die
innerhalb sechs Monaten

nach dieser Mahnung nicht erneuerten Einträge gestrichen werden ;
3 . wird zugleich bekannt gemacht , daß ein Berzeichniß der in den Büchern

besagter Gemeinde seit mehr als 30 Jahre » eingeschriebenen Einträge
io dem Gemeindehause zur Einsicht offen liegt .

Oberweier (Amt Rastatt ) , den 7 . Mai 1884.
Das Pfandgericht . Der BereinigungSkommiffär :

Merklinger . Eisele , Rathschrbr .

Bürgerliche Rechtspflege .
Oeffentliche Zustellungen .

F .323 .2. Nr . 3004 . Waldshut . Der
Großh . bad - Fiskus , vertreten durch
die Großh . Steuerdirektio « zu Karls¬
ruhe , diese ihrerseits vertreten durch
RechtSanwalt Näf in Freidurg , klagt
gegen den vormaligen Untererheber
Karl Ebner von Bettmaringen , dessen
Aufenthaltsort z. Zt . unbekannt ist,
wegen des dem FiskuS zustehenden
Anspruchs auf Entschädigung für die
von dem Beklagten als Untererheber
unterschlagenen Gelder mit dem An¬
träge auf Verurtbeilung Ebner 's zur
Zahlung von 805 Mark 63 Pfg . und
6 Zins hieraus vom 6 . März 1884
an . und ladet den Beklagten zur münd¬
lichen Verhandlung des Rechtsstreits
vor die 1 . Civilkammer des Großh .
Landgerichts zu Waldsbut auf
Donnerstag den 2. Oktober 1884 ,

. Vormittags 8 ' /- Uhr ,
mit der Aufforderung , einen bei dem
gedachten Gerichte zugelaffeuer » Anwalt
zu bestellen .

Zum .Zwecke der öffentlichen Zustellung
Wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

WaldShut , den 8 . Mai 1884 .
Kurrus ,

Gerichtsschreiber
des Großh . bad . Landgerichts .

i E .437 .2. C -Nr . 11,291 . Karlsruhe .
I Das uneheliche Kind der ledigen Phi -
! lippine Götz von hier , Namens Karl
! Götz , vertreten durch den Vormund Ge¬
schäftsagent Adolf Wehrte dahier , klagt

^ gegen den Uhrmachergehilfen Karl
! Hammer aus Riedlinaen , zuletzt hier ,

jetzt an unbekannten Orten abwesend ,
wegen Ernährungsbeitrag , mit dem
Antrag auf vorläufig vollstreckbare Ber -
urtheilung des Beklagten unter Kosten¬
folge zur Zahlung eines wöchentlichen
Ernährungsbeitrags für daS klagende
Kind von 1 M - 70 Pf . , und zwar von
der Geburt desselben , d . i . 20 . Juni
1883 , bis zum zurückgelegten 14 . Lebens¬
jahre desselben — abzüglich bezahlter
81 M . — , und ladet den Beklagten zur
mündlichen Verhandlung des Rechts¬
streits vor daS Großh . Amtsgericht zu
Karlsruhe auf

Dienstag den 17 . Juni 1884 ,
Vormittags 9 Uhr .

Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Karlsruhe , den 5 . Mai 1884.
F . Frank ,

Gerichtsschreiber
deS Großh . bad . Amtsgerichts .

Aufgebote.
E .356 . 3 . Civ Nr . 11,021 . Karls¬

ruhe . Schriftsetzer Johannes Häcker
vou Stuttgart hat das Aufgebot der

badischen 35- fl . - Loose, Serie 3879 Nr .
193,944 und Serie 3936 Nr . 196,755 ,
deren Besitz und Verlust glaubhaft ge¬
macht wurde , beantragt . Der Inhaber
dieser Loose wird aufgefordert , spätestens
in dem auf
Dienstag de » 18 . November 1884 ,

Vormittags 10 Uhr ,
vor dem Großh . Amtsgericht Hierselbst
— l . Stock , Zimmer Nr . 1 — anbe¬
raumten Termin seine Rechte anzumel -
den und die fraglichen Loose vorzulegen ,
widrigenfalls die Kraftloserkläruug der¬
selben erfolgen würde .

Karlsruhe , den 26 . April 1884 .
Gerichtsschreiberei

deS Großh . bad . Amtsgerichts .
F . Frank .

E .407 .3. Civ . - Nr . 11 . 388 . Karls¬
ruhe . Friedrich August G eber . Kauf¬
mann von Mannheim , hat das Auf¬
gebot des badischen 35 -fl .-Looscs , Serie
3 .300 , Nr . 164,958 , dessen Besitz und
Verlust glaubhaft gemacht wurde , be¬
antragt .

Der Inhaber dieses Looses wird auf¬
gefordert , spätestens in dem auf
Dienstag den 18. November 1884,

Vormittags 10 Uhr ,
vor dem Großh . Amtsgerichte Hierselbst
— I . Stock , Zimmer Nr . 1 — ange¬
ordneten Termin seine Rechte anzu¬
melden und das fragliche LooS vorzu -
legeu , widrigenfalls die Kraftloserklä¬
rung desselben erfolgen wird .

Karlsruhe , den 29 . April 1834 .
Gerichtsschreiberei

deS Großh . bad . Amtsgerichts .
F . Frank .

E .404 .2 . Civ .-Nr . 9020 . Karls¬
ruhe . Der Heiligenfond in Beiert¬
heim hat das Aufgebot bezüglich fol¬
gender Liegenschaften beantragt :

Gemarkung Beiertheim :
1 . L.B .Nr . 1077 , 51 a 37 m Acker

im Mitteldsrf , neben Magdalena
Zörrer und dem Weg (Hirsch¬
straße ) ;

2 . L .B .Nr . 1651 , 22 a 32 m Acker
im Grund , neben Cäcilie Ra -
stätter und Bernhard Braun ;

3 . L . B . Nr . 1510 , 35 u 73 m Acker
im Mühlburgerweg , neben Wen¬
delin Braun i . und Josef Feinin -
ger Ww . ;

4 . L .B .Nr . 323 . 51 a 75 m Wiesen
auf den Kcautwiesen , neben Ge¬
meindeweg und Anton Martin II .
Ww . ;

5. L .B . Nr . IS6 . 20 a 16 w Wiesen
im Eichbäumle , neben Augustin
Rastätter 1 . und Adolf Müller
Ehefrau ;

6 . L . B . Nr . 155 , 83 a 30 w Wiesen
im Eichbäumle , neben Hierony¬
mus Braun u . Julius Heß Ehe¬
frau ;

7 . L .B . Nr . 1493 , 43 a 57 m Wlesen
auf den Unterwiesen , neben Chri¬
stian Braun I . Ww . und Kinder ,
sowie Gemeinde Beiertheim :

8 . Gemarkung Karlsruhe :
8 . Abtretungs - Nr . 141 , 24 a 55 m

Ackerland im Busch , einerseits
Anton Faller Gärtner , anderseits
der Feldweg , vorn auf die ver¬
längerte Karlsstraße stoßend .

Es sind diese Besitzungen rar hiesigen
Grundbuch , sowie in dem der Ge¬
meinde Beiertheim nicht eingetragen
uud werden deßhalb alle Diejenigen ,
welche an den bezeichneten Liegenschaf¬
ten in den Grund - und Pfandbücher «
nicht eingetragene und auch sonst nicht
bekannte dingliche oder auf einem
Stamm - oder Familiengutsverband be¬
ruhende Rechte haben oder zu glauben ,
ausgefordert , solche spätestens in dem auf

Montag den 7 . Juli 1884,
Vormittags 8 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgerichte Hierselbst
— I . Stock , Zimmer Nr . 2 — bestimm¬
ten Termin anzumelden , widrigenfalls
die nicht angemeldeten Ansprüche für
erloschen erklärt würden .

Karlsruhe , den 29 . April 1884.
Gerichtsschreiberei

des Großh . bad . Amtsgerichts .
F . Frank .

E .405 . 2 . Nr . 9997 . Karlsruhe .
Feldhüter Wilhelm Huber , Zimmer -
maun Johann Jakob Huber und Karl
Marggrander Witlwe , Christine Bar¬
bara , geb . Huber , sämmtliche von Knie¬
lingen . besitzen auf Ableben ihrer Mut¬
ter . Eva Katharina Rayh von dort ,
auf der Gemarkung Knielingen folgende
Liegenschaften , als :

a . Wilhelm Huber :
L .B . Nr . 27 . 1 a 18 m Hofraithe

mit Wohnhaus , in der Svital -
straße . neben Jakob Friedr . Kiefer
und Christof Zachwann ;

d . Johann Jakob Huber und
Wittwe Marggrander

gemeinschaftlich :
L .B . Nr . 39 . 2 a 14 m Hofraithe

mit WohnhanS , in der Spital¬
straße , neben Christian Barth und
der Gemeinde : —

und haben daS Aufgebot beantragt , da
ein Erwerbstitel der Rechtsvorgängerin
der Antragsteller im Grundbuch der Ge¬
meinde Knielingen nicht eingetragen ist.

Es werden deßhalb alle Diejenigen ,
welche an den bezeichneten Besitzungen
in den Grund - und Pfandbüchern nicht
eingetragene und auch sonst nicht be¬
kannte dingliche oder auf einem Stamm¬
oder FamiliengutSverbande beruhende
Rechte haben oder zu haben glauben ,
aufgefordert , solche spätestens in dem
auf :

Montag den 7 . Juli 1884 ,
Vormittags 8 Uhr ,

Vor dem Großh . Amtsgerichte bierselbst
— 1 . Stock , Zimmer Nr . 2 — bestimm¬

ten Termin anzumelden , widrigenfalls
die nicht angemeldeten Ansprüche für
erloschen erklärt würden .

Karlsruhe , den 29 . April 1884 .
Gerichtsschreiberei

des Großh . bad . Amtsgerichts .
W . Frank .

F .318 . 1 . Nr . 3511 . Emmendiu -
gen . Vom Großh . Amtsgericht Em¬
mendingen wurde heute folgendes Auf¬
gebot erlassen : Michael Oeler Ehe¬
frau , Maria Magdalena . geb . Jenue
von Weisweil , besitzt auf der Gemar¬
kung Bahlingen folgende Liegenschaften :
Lagerb . Nr . 6229 : 6 Ar 70 Meter
Wiesen auf der Hirschmatte , einerseits
Michael Weis , anderseits die Drcisam ;
Lagerb . Nr . 6309 : 16 Ar 82 Meter
Wiesen auf der Wubrmatte , neben
Lammwirth August Trautwein und
Johann Georg Boos ; Lagerb . Nr .
7005 : 16 Ar 6 Meter Wiesen im Nä -
gelesee , neben Martin Frey Wittwe
von Bifchoffingen und Karl Friedrich
Joseph , ledig . Der Gemeinderath in
Bahlingen versagt die Gewähr , weil
der Genannten kein grundbuchsmäßiger
Erwerbstitel zur Seite steht , und hat
dieselbe daher das Aufgebotsverfahren
beantragt . Es werden alle Diejenigen ,
welche an den bezeichneten Grundstücke »
in den Grund - und Unterpfandsbüchern
zu Bahlingen nicht eingetragene und auch
sonst nicht bekannte dingliche oder auf
einem StammgutS - oder Familienguts -
verbande herrübrende Rechte zu haben
glauben !, aufgefordert , solche spätestens
in demjvor Gr . Amtsgericht Emmendin¬
gen am Freitag dem 11 . Juli 1884,
Vormittags 9 Uhr , stattfindenden
Termine anzumelden , widrigenfalls die
nicht angemeldeten Ansprüche für erlo¬
schen erklärt würden . Emmendingen ,
den 6 . Mai 1884 . Der Gerichtsjchreiber

des Großh . Amtsgerichts : Jäger .
F .330 . 1 . Nr . 3872 - Waldkirch .

Bauer Kasimir Nierh olz von Katzen«
mooS (Weinersberg ) besitzt als Rechts¬
nachfolger d . Jakob Gehring von Katzen¬
moos seit unsürdenklichen Zeiten auf
der Gemarkung Oberwinden ungefähr
3 Hektar 60 Ar Rentfeld auf der Brand¬
eck, bezw . Hohrittebühl , grenzt unten an
Bauer Josef Joos von Oberwindeo ,
hinten an Mathias Volk von da und
Kasimir Nierholz von Katzenmoos , vorn
an Augustin Schmieder , Bauer , uud
Konrad Schmieder , Taglöhner , von
Oberwinden , oben au Xaver Gehriug ,
Bauer von Biedersbach (HallerSberg ).

Wegen mangelnden Eintrags zum
Grundbuche beantragt Kasimir Nierholz
daS Aufgebotsverfahren .

Es werden deßhalb alle Diejenigen ,
welche an jenem Grundstücke in de»
Grund - und Unterpfandsbüchern nicht
eingetragene und auch sonst nicht be¬
kannte dingliche oder auf einem Stamm¬
guts - oder Familienguts - Verbande be¬
ruhende Rechte zu haben glauben , auf¬
gefordert , solche spätestens in dem auf

Samstag den 21 . Juni d . I . ,
Vormittags 8 '/z Uhr ,

anberaumten Termine geltend zu machen ,
widrigenfalls die nicht angemeldeten
Ansprüche für erloschen erklärt würden .

Waldkirch , den 2 . Mai 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht ,

gez . Speri .
Zur Beglaubigung .

Der Gerichtsschreiber :
Frey .

Konkursverfahren .
F .340 . Mannheim . In dem Kon¬

kursverfahren über das Vermögen deS
Kaufmanns Rudolf Peter - Ehrhardt
in Mannheim ist zur Prüfung der an -
gemeldeten Forderungen anderweiter
Termin auf

Dienstag den 20 . Mai 1884 ,
Vormittags 9 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgerichte U hier -
felbst anberaumt .

Mannheim , den 8. Mai 1884.
F . Meier ,

Gerichtsschreiber
des Großh . bad . Amtsgerichts .

F .336 . Nr . 5699 . MoSbach .
Den Konkurs gegen Rath¬
schreiber Stephan Hinte -
nach in Waldmühlbach betr .

Zufolge des von den Gläubigern im
Termine vom 7 . v . M - gefaßten Be¬
schlusses hat Großh . Amtsgericht Mos¬
bach zur Eröffnung der von dem Kon¬
kursverwalter gemachten Erhebungen
und darnach zu fassender Beschlüsse
über die Durchführung des Konkurses
weiteren Termin zu (einer Gläubiger¬
versammlung bestimmt auf

Montag den 19 . Mai d . I . ,
Nachmittags 3 Uhr .

MoSbach , den 7 . Mai 1884 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Amtsgerichts :
H eber .

Bermögeasabsoudermlg .
E .455 . Nr . 4835 . Karlsruhe .

Durch Urtheil Gr . Landgerichts Karls¬
ruhe , Civilkammer I , vom 29 . April
l . I . wurde die Ehefrau des Bäckers
Vollprecht Meub , Magdalena , geb-
Beiter in Karlsruhe , für berechtigt er¬
klärt , ihr Vermögen von dem ihres
Ehemannes abzusondern .

Dies wird zur öffentlichen Kenntniß
gebracht .

Karlsruhe , den 29 . April 1884 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Landgerichts :
P . von Mentzinge » .

Entmündigung .
F .299 . Nr . 3102 . Freiburg . Mit

Beschluß Großh . Amtsgerichts Freiburg
(Richter ) vom 1. d. M .. Nr . 9112, ist
die lediae Agnes Jan » von Freiburg
wegen Blödsinns entmündigt , waS ge¬

mäß 3 68 b . G . O . bekannt gemacht
wird .

, Freiburg , den 4 . Mai 1884 .
s Großh . bad . Amtsgericht .
- Abth . für frei « . Gerichtsbarkeit .

Wasmer .
i Strafrechtspflege .
! Ladungen ,
l E .434 . 2 . Nr . 5642 . Heidelberg .
- Student Wilhelm August Re im old ,

geb . am 30 . August 1861 zu Epplingen ,
, zuletzt wohnhaft in Handschuchsheim ,

wird beschuldigt , als Wehrpflichtiger i»
der Absicht , sich dem Eintritte in de»
Dienst des stehenden Heeres oder der

! Flotte zu entziehen , ohne Erlaubmß das
: Bundesgebiet verlassen oder nach er»
! leichtem militärpflichtigem Alter sich

außerhalb des Bundesgebietes aufgehal¬
ten zu haben .

Vergehen gegen 8 140 Abs . 1
Nr . 1 St . G .B .

Derselbe wird auf
Freitag den 20. Juni 1884 ,

Vormittags 9 Uhr »
vor die II . Strafkammer des Großh .
Landgerichts Mannheim zur Haupt -
verhondlung geladen .

Bei unentschuldigtem Ausbleiben wird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordnuug von dem Großh .
Bezirksamt zu Tauherbischofsheim über
die der Anklage zu Grunde liegenden
Thalsachen ausgestellten Erklärung ver-
urtheilt werden .

Heidelberg , den 6 . Mai 1884.
Großherzogl . Staatsanwaltschaft ,

v . Dusch .
E .419 . 2 . Nr . 3548 . GernSbach

Der am 3 . Februar 1857 zu Scheuern -
geborne Karl Sengte , Schneider , zu¬
letzt wohnhaft daselbst , wird beschuldigt,
als beurlaubter Reservist nach Ablauf
des ihm bewilligten zweijährigen Ur¬
laubs ohne Erlaubmß auSgewandert
geblieben ist,

(Übertretung gegen 8 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs .

Derselbe wird aus Anordnung des
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf

Dienstag den 24 . Juni 1884 ,
Vormittags 9*/, Uhr ,

vor das Großh . Schöffengericht GernS¬
bach zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuldigtem Ausbleiben wird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordnung vou dem König !.
LandwehrbezirkS - Kommando zu Rastatt
ausgestellten Erklärung verurtheilt wer¬
den .

GernSbach , den 1 . Mai 1884.
Gut ,

Gerichtsschreiber
des Großh - bad . Amtsgerichts .

E .379 . 3 . Nr . 2286 . Bühl . Der
am 13 . August 1853 zu Haueneberstei »
geborne , led 'ge, kath. Landwirth Bar¬
tholomäus Hirt , zuletzt wohnhaft in
Altschweier , wird beschuldigt , als Wehr¬
mann nach Ablauf des ihm zur Aus¬
wanderung nach Amerika ertheilten Ur¬
laubs ohne Erlaubmß dort verblieben
zu sein,

(Übertretung gegen 8 369 Nr . s
des Strafgesetzbuches .

Derselbe wird auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf

Dienstag den 15 . Juli 1884 ,
Vormittags 9 Uhr ,

vor daS Großh . Schöffengericht Bühl
zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuldigtem Ausbleiben wird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordoung von dem König !.
Bezirks -Kommando zu Rastatt ausge¬
stellten Erklärung verurtheilt werden .

Bühl , den 39 . April 1884 .
Boos ,

Gerichtsschreiber
des Großh . bad . Amtsgerichts .

UrtheilS-Lröffnuug .
E .457 . Sekt . UI . J .Nr . 759 . Ra¬

statt . Durch kriegsgerichtliches Erkennt-
niß vom 26 . /30 April l . I . sind :

1 . Kipp , Georg , von Gundernhau -
sen , Kreis Dieburg , Musketier , a.

'

2 . Mönkert (früher Mohr ) , Gustav
Adolf , von Dill - Weissenstein , A- :
Pforzheim , Füsilier im 1. Ober¬
schlesischen Infanterie - Regime «
Nr . 22 , , (

3 . Obert , Jakob , vou Weyer , Ikr- s
Kolmar , Kanonier im Badische»
Fußartillerie - Bataillon Nr . 14»

4 . Feuchteubeiner , Josef , »aas
Bartholomä , Oberamt Gmü
Kanonier im 2 . Badischen Feld-
Artillerie Regiment Nr . 30,

in vontllwkrdam für fahnenflüchtig er- j
klärt und in eine Geldstrafe von je M -
Mark verurtheilt worden .

Rastatt , den 7 . Mai 1884 .
Königt . Kommandantur - Gericht .,

E .462 . 1 . Nr . 995 . Konstanz .

Lieferung von Cemenn
röhren .

Die Lieferung von zus. 214 lauft " I
Cementröhreu von 15, 20 , 25 u . 30 ^ I
Lichtweite auf die Eisenbahnstation ^
Thaymgen oder Enge » soll im
missionswege vergeben werden .
sehen wir den bezüglichen schriftlE
Offerten , welche verschlossen , franko
und mit der Aufschrift : „Cemcotrohre »^
lieferung * versehen , längstens biS ^

Montag de « IS . d . MtS
Vormittags 11 Uhr , anher eM»
reicht sein müssen , mit dem Ansug "

entgegen , daß die Bedingungen bei u»

zur Einsicht aufliegen , aber auch g^
entsprechende Copialgebühr aus
suchen zugesendet werden können.

Konstanz , den 8 . Mai 1834 . .
Großh . Wasser - und Straßenbau ^

Inspektion Konstanz .

Druck und Verlag der G. Brann ' schen Hofbnchd- uckerei.
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